
Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss  an 
die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Ver sor-

gung der Grundstücke mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung (WVS) 

vom 19.05.2005  
 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2 und 9 
des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Jungingen am 19.05.2005 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Verbrauchsgebühren  

 
§ 42 Abs. 1 und 2 der  wird wie folgt geändert: 
 
(1)  Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 43) berechnet. Die 
Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 1,70 EUR. 
 
(2)  Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Zähler verwendet, beträgt die 
Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter 1,70 EUR 
 

§ 2 
Entstehung der Gebührenschuld  

 
§ 44 Abs. 1 der Wasserversorgungssatzung wird wie folgt geändert: 
 
(1)  In den Fällen der §§ 41 und 42 Abs. 1 entsteht die Gebührenschuld für ein Kalenderjahr 
mit Ablauf des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhältnis vor 
Ablauf des Veranlagungszeitraumes, entsteht die Gebührenschuld mit Ende des Benut-
zungsverhältnisses. 
 

§ 3 
Vorauszahlungen  

 
§ 45 der Wasserversorgungssatzung wird wie folgt geändert: 
 
1)  Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner 
Vorauszahlungen zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen am 31.03, 30.06 und am 30.09 
eines jeden Jahres. Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranlagungszeitraums, ent-
stehen die Vorauszahlungen zum nächstfolgenden Vorauszahlungstermin (vgl. Satz 2). 
 
(2)  Jeder Vorauszahlung ist ein Viertel des zuletzt festgestellten Jahreswasserverbrauchs 
zugrunde zulegen. Bei erstmaligem Beginn der Gebührenpflicht wird der voraussichtliche 
Jahreswasserverbrauch geschätzt. 
 
 
 

§ 4 
Inkrafttreten  

 
Diese Satzung tritt am 01.07.2005 in Kraft. 


